
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Heiko Heßenkemper, Joana Cotar, 
Tino Chrupalla, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/18522 –

Blockchain-Strategie der Bundesregierung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Bundesregierung hat mit der „Unterrichtung durch die Bundesregierung – 
Blockchain-Strategie der Bundesregierung – Wir stellen die Weichen für die 
Token-Ökonomie“ Bundestagsdrucksache 19/13433 ihre Blockchain-Strategie 
vorgestellt. Die Blockchain-Strategie zeichnet sich durch eine Reihe von Prü-
fungen aus, die durch die Bundesregierung vorgenommen werden. Ein „roter 
Faden“ ist in der Strategie nach Ansicht der Fragesteller nicht ersichtlich, ge-
nauso wenig wie ein Zeitplan zur Umsetzung der Strategie an sich.

Im Vorfeld der Erarbeitung der Strategie führten das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie und das Bundesministerium der Finanzen ein Konsul-
tationsverfahren (https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Stand
ardartikel/Themen/Digitalisierung/2019-02-22-Blockchain.html) durch. Das 
Konsultationsverfahren beinhaltete eine Reihe von Fragen aus den unter-
schiedlichen Bereichen wie Energie, Gesundheit, Datenschutz etc. Im An-
schluss erfolgte eine Auswertung der Konsultationsdaten, die in der Block-
chain-Strategie der Bundesregierung berücksichtigt wurden.

1. Welche Teilnehmer haben nach Kenntnis der Bundesregierung an der 
Konsultation zur Erarbeitung der Blockchain-Strategie, welche vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie und vom Bundesministerium 
der Finanzen durchgeführt wurde, teilgenommen (vgl. Vorbemerkung der 
Fragesteller, bitte die Teilnehmer benennen, von welchem Institut, von 
welchem Unternehmen)?

a) Unter welchen Voraussetzungen wurden diese Personen ausgewählt?

b) Welche Auswahlkriterien wurden hierbei zugrunde gelegt?

c) Welche Qualifikationen waren notwendig, um die Voraussetzungen für 
die Teilnahme an der Konsultation zu erfüllen?
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4. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl von Stellung-
nahmen, die im Rahmen des Konsultationsprozesses (vgl. Vorbemerkung 
der Fragesteller) nicht vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
und vom Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht wurden?

Weshalb wurden diese Stellungnahmen nicht veröffentlicht?

Die Fragen 1 bis 1c und 4 werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung hat über 300 bundesweit aktive Verbände, Unternehmen, 
Organisationen und Institutionen zur Teilnahme an der Online-Konsultation 
eingeladen. Die Teilnahme an der Online-Konsultation war darüber hinaus 
allen weiteren interessierten Institutionen möglich. 158 Verbände, Unterneh-
men, Organisationen und sonstige Institutionen haben an der Online-Konsulta-
tion teilgenommen. Eine Auflistung der Teilnehmer findet sich im Anhang. Die 
Stellungnahmen sind auf der Internetseite www.blockchain-strategie.de ver-
öffentlicht, sofern die Teilnehmer der Veröffentlichung zugestimmt haben. 
26 der 158 Teilnehmer an der Online-Konsultation zur Blockchain-Strategie 
haben einer Veröffentlichung ihrer Stellungnahme nicht zugestimmt.

2. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl von Stellung-
nahmen, die im Rahmen des Konsultationsprozesses (vgl. Vorbemerkung 
der Fragesteller) nicht vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
und vom Bundesministerium der Finanzen zur Erstellung der Blockchain-
Strategie berücksichtigt wurden?

3. Anhand welcher Kriterien wurden nach Kenntnis der Bundesregierung im 
Rahmen des Konsultationsprozesses (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller) 
Stellungnahmen nicht berücksichtigt?

Die Fragen 2 und 3 werden gemeinsam beantwortet.
Sämtliche eingegangenen Stellungnahmen wurden von der Bundesregierung 
ausgewertet und sind in die Erarbeitung der Blockchain-Strategie eingeflossen.

5. Beabsichtigt die Bundesregierung, besondere Programme einzurichten, 
um Blockchain-Entwickler für staatliche Institutionen bzw. Behörden etc. 
anzuwerben, insbesondere unter Berücksichtigung der hohen Nachfrage in 
der Privatwirtschaft nach Blockchain-Entwicklern (https://de.cointelegrap
h.com/news/global-demand-for-blockchain-engineers-up-517-percent-in-
a-year-says-hired)?

Die Bundesregierung beabsichtigt derzeit keine Einrichtung konkreter Pro-
gramme zur Anwerbung von Blockchain-Entwicklerinnen und Blockchain-
Entwicklern.
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6. Welche Anreize beabsichtigt die Bundesregierung aufgrund der bestehen-
den Steuergesetzgebung den Blockchain-Programmierern zu geben, einge-
denk des Durchschnittsverdienstes eines Blockchain-Programmierers im 
Vergleich mit den USA zwischen 150 000 und 175 000 Euro (brutto) pro 
Jahr (https://de.cointelegraph.com/news/global-demand-for-blockchain-en
gineers-up-517-percent-in-a-year-says-hired) und in Deutschland durch-
schnittlich 48.000 Euro (brutto) pro Jahr (https://www.glassdoor.de/Geh%
C3%A4lter/blockchain-developer-gehalt-SRCH_KO0,20.htm), damit das 
benötigte Personal zur Umsetzung der Blockchain-Strategie in Deutsch-
land zur Verfügung steht?

Es widerspricht der Steuerpolitik der Bundesregierung – die darauf gerichtet 
ist, Ausnahmeregelungen und Subventionen abzubauen –, steuerliche Sonder-
vorschriften isoliert für einzelne Berufsgruppen zu etablieren.

7. Welche Informationen zur Sicherheit von Blockchain im öffentlichen Sek-
tor liegen der Bundesregierung vor, und welche Schlussfolgerungen für ihr 
eigenes Handeln zieht sie aus diesen Informationen in Anbetracht der Ent-
wicklung von Quantencomputern?

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) veröffentlichte 
2018 Eckpunkte, in denen es allgemeine Rahmenbedingungen, Anforderungen 
und Maßnahmen aufzeigt, die für den sicheren Einsatz der Technologie erfor-
derlich sind. Diese Eckpunkte wurden weiterentwickelt und 2019 in einem um-
fangreichen Dokument („Blockchain sicher gestalten. Konzepte, Anforderun-
gen, Bewertungen.“) veröffentlicht. Daneben wurde die Sicherheit ausgewähl-
ter Blockchain-Anwendungen vom BSI in einer Studie untersucht, deren 
Hauptteil in Kürze veröffentlicht wird. Die Sicherheit von Produkten lässt sich 
letztlich nur individuell durch eine Evaluierung nach international anerkannten 
Prüfkriterien wie den Common Criteria (CC) feststellen.
Die Auswirkungen von Quantencomputern auf die Sicherheit von Blockchain-
Anwendungen, insbesondere von Anwendungen mit dem Ziel langfristiger 
Sicherheit, werden ausführlich im bereits erwähnten Dokument des BSI disku-
tiert. Alle o. g. Dokumente sind unter www.bsi.bund.de/Blockchain erhältlich.

8. Welche Informationen liegen der Bundesregierung zur Kompatibilität der 
Blockchain-Technologie mit anderen Technologien wie der Künstlichen 
Intelligenz vor, und wie ordnet sie diese Informationen im Rahmen ihrer 
Blockchain-Strategie ein?

9. Welche Informationen liegen der Bundesregierung zur Kompatibilität der 
Blockchain-Technologie mit anderen Technologien vor, und welche For-
schungseinrichtungen in Deutschland (oder des Bundes?) beschäftigen 
sich damit?

Die Fragen 8 und 9 werden gemeinsam beantwortet.
Die Eignung der Blockchain Technologie muss und kann nur im jeweiligen 
konkreten Anwendungskontext bewertet werden. Für die Erarbeitung und Um-
setzung der Blockchain-Strategie ist die Frage der Kompatibilität bzw. Inkom-
patibilität nicht relevant. Diese Frage wurde bislang weder aus Forschungs- und 
Entwicklungs- noch aus Wirtschaftskreisen gegenüber der Bundesregierung als 
Problem benannt. Die Beschäftigung von Forschungseinrichtungen in Deutsch-
land mit dieser Frage wird nicht systematisch erfasst.
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10. Beabsichtigt die Bundesregierung, einen gesetzlichen Rahmen festzu-
legen, der die verschiedenen Anwendungsbereiche der Blockchain-Tech-
nologie umfassend regulieren wird?

a) Wenn ja, in welchem Zeitrahmen?

b) Wenn nein, wieso ist dies nicht vorgesehen?

Die Fragen 10 bis 10b werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung hat mit der Blockchain-Strategie klargestellt, dass es ihr 
ein zentrales Anliegen ist, ein Level-Playing-Field für sämtliche Technologien 
zu schaffen und damit fairen Wettbewerb zu ermöglichen. Das Prinzip der 
Technologieneutralität ist handlungsleitend. Das beinhaltet, bestehende Hinder-
nisse zur Entwicklung und Anwendung von Technologien aus dem Weg zu räu-
men, soweit sich dies mit den grundlegenden Zielsetzungen der bestehenden 
Gesetze vereinbaren lässt.
Dieser Maxime folgend plant die Bundesregierung, einen gesetzlichen Rahmen 
für elektronische Wertpapiere zu schaffen und damit das deutsche Recht für 
elektronische Wertpapiere zu öffnen. Dies umfasst auch die Begebung von 
elektronischen Wertpapieren mit Hilfe der Blockchain-Technologie. Die 
Bundesregierung plant, zu diesem Zweck einen entsprechenden Gesetzesent-
wurf vorzulegen. Darüber hinaus hat die Europäische Kommission angekün-
digt, während der Deutschen Ratspräsidentschaft einen Regulierungsvorschlag 
für Crypto-Assets vorzulegen.
Mit der Blockchain-Strategie hat die Bundesregierung des Weiteren beschlos-
sen, mögliche Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain-Technologie im 
Gesellschafts- und Genossenschaftsrecht zu untersuchen (Maßnahme 3.3). Auf 
Grundlage der Ergebnisse eines externen Gutachtens wird die Bundesregierung 
über gesetzgeberischen Handlungsbedarf entscheiden.
Ferner hat die Bundesregierung beschlossen, mögliche Anwendungsfälle im 
Verwaltungsrecht zu untersuchen, bei denen von der herkömmlichen Schrift-
form abgewichen werden kann (Maßnahme 4.7). Die Prüfungen im Rahmen 
der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes dauern an, damit auch die Prüfung 
von eventuellem gesetzgeberischem Handlungsbedarf.
Regelungsbedarf für ein horizontales „Blockchain-Gesetz“ sieht die Bundes-
regierung derzeit nicht. Gleichzeitig prüft die Bundesregierung im Rahmen der 
Umsetzung der Blockchain-Strategie fortlaufend, ob es weiterer Anpassung im 
Ordnungsrahmen bedarf, um ein Level-Playing-Field zu schaffen.

11. Wie wird die Blockchain-Strategie der Bundesregierung in die Digital-
strategie (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-f
it-digital-age_de) der EU-Kommission, vorgestellt am 19. Februar 2020, 
integriert?

Die Frage, wie die Europäische Kommission die Blockchain-Strategie der 
Bundesregierung in ihre Arbeit integriert, kann von der Bundesregierung nicht 
beantwortet werden. Die Bundesregierung steht mit der Europäischen Kommis-
sion in engem Austausch, auch im Bereich Blockchain. Sie sieht der in der 
Digitalstrategie der Europäischen Kommission angekündigten Blockchain-
Strategie entgegen. Die Blockchain-Strategie der Bundesregierung ist aus Sicht 
der Bundesregierung eine sehr gute Grundlage für eine weiterhin konstruktive 
Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und anderen europäischen 
Partnern. Deutschland ist, wie auch die Europäische Kommission, Mitglied der 
Europäischen Blockchain-Partnerschaft. Eine Maßnahme der Blockchain-Stra-
tegie der Bundesregierung besteht darin, sich am Aufbau der Europäischen 
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Blockchain-Services-Infrastruktur (EBSI) im Rahmen der Europäischen Block-
chain-Partnerschaft aktiv zu beteiligen.

12. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um den notwendigen 
Nachwuchs (https://blockchain-hero.com/blockchain-developer/) an 
Blockchain-Entwicklern in Deutschland zu fördern und sicherzustellen?

Die Bundesregierung plant insofern keine spezifischen Maßnahmen.
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